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Nordrhein 

 

 

Köln, 22.02.2023 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt und liebes Praxisteam, 

im Zusammenhang mit der seit Q3/22 laufenden HZV-Abrechnungsprüfung gemeinsam mit der 

Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, gerne folgende Klarstellung für Sie und Ihr Praxisteam:    

HZV-Laboranforderung – gilt für HZV-Patienten auch bei DMP-Diabetes. 

 
Zur Klarstellung: Eine Sonderregelung für DMP-Diabetes-Patienten (Parameter einmal per 

Muster 10/Muster 10a, trotz HZV) besteht nicht. 

Bitte informieren Sie auch Ihr Labor oder Ihre Laborgemeinschaft. 

Alle HZV-relevanten Laborziffern finden Sie im HZV-Zifferkranz zum jeweiligen HZV-Vertrag. 

Laborparameter, die nicht im HZV-Zifferkranz stehen, laufen per Muster 10(a)-Schein an die KV. 

Praktische Abrechnungshilfen finden Sie unter www.hausaerzte-nordrhein.de im Bereich „HZV“. 

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter 0 22 03 / 57 56 11 11. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kundenservice der HÄVG AG 

http://www.hausaerzte-nordrhein.de/

